
Anlage zur Satzung 
 

Ehrenordnung 
der Sportvereinigung Mössingen 1904 e.V. 

 
1. Der Vorstand kann Mitglieder und Persönlichkeiten ehren, welche sich in besonderem 

Maße Verdienste um den Verein erworben haben. 
2. Ehrungen erfolgen durch die Verleihung   

 2.1 der Ehrennadel in Silber 
 2.2 der Ehrennadel in Gold 
 2.3 des Ehrenbriefs 

3. Voraussetzungen der Ehrungen: 
 
Ehrung verdienstvolle Tätigkeit Mitgliedschaft Sportliche Erfolge 
 1. Übungsleiter/ 

Jugendtrainer 
2. Schiedsrichter 
3. Funktionär 
4. Ausschußmitglied 
5. oder Ähnliches 

Vollmitgliedschaft 
ab 18 Jahren 
 
ab 01.01.2002 
nach vollendetem 
14. Lebensjahr ab 
01.01. des 
Folgejahres 

 

    
Ehrennadel in Silber 10 Jahre Tätigkeit 25 Jahre Mitglied Sportlicher Erfolg 

auf Landesebene 
    
Ehrennadel in Gold 20 Jahre Tätigkeit 50 Jahre Mitglied Sportlicher Erfolg 

auf Bundesebene 
    
Ehrenbrief eine weiter besondere 

Tätigkeit nach Verleih-
ung der Ehrennadel in 
Gold = Ehrenmitglied-
schaft 

 ein herausragender, 
sportlicher Erfolg 
nach Verleihung der 
Ehrennadel in Gold 

 
4. Die zu berücksichtigenden Zeiträume dürfen nicht unterbrochen sein. 
5. Ehrungsanträge sind mindestens 8 Wochen vor dem Ehrungstermin beim Vorstand 

einzureichen. 
6. Zuständig für die Entscheidung über die Verleihung eines Ehrenzeichens ist der Vorstand. 
7. Über die Verleihung von Ehrenzeichen wird eine Besitzurkunde ausgestellt.  
8. Doppelverleihungen sind nicht möglich. 
9. Ehrenordnung vom 26. März 1993, geändert per Ausschussbeschluss vom 24. Sept. 

2001. 
 
 
                                                                                             - Der Ausschuss -  

  


